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VERORDNUNG (EG) Nr. 2478/2001 DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2001

zur Aufteilung von 5 000 t kurzen Flachsfasern und Hanffasern in Form von garantierten einzel-
staatlichen Mengen für Dänemark, Griechenland, Irland, Italien und Luxemburg für das Wirtschafts-

jahr 2001/02

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1673/2000 des Rates
vom 27. Juli 2000 über die gemeinsame Marktorganisation für
Faserflachs und -hanf (1), insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
245/2001 der Kommission vom 5. Februar 2001 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG)
Nr. 1673/2000 des Rates (2), geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1093/2001 der Kommission (3), erfolgt
die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung
(EG) Nr. 1673/2000 vorgesehene Aufteilung von
5 000 t kurzen Flachsfasern und Hanffasern in Form
von garantierten einzelstaatlichen Mengen vor dem 16.
November für das laufende Wirtschaftsjahr. Zu diesem
Zweck haben Dänemark und Italien der Kommission die
Flächen, die Gegenstand eines Kaufvertrags, einer Verar-
beitungsverpflichtung oder eines Lohnverarbeitungsver-
trags sind, sowie die Schätzungen der Erträge an Stroh
sowie Flachs- und Hanffasern übermittelt. Griechenland,
Irland und Luxemburg haben mitgeteilt, dass in diesen
Ländern im Wirtschaftsjahr 2001/02 keine Flachs- und
Hanffasern erzeugt werden. Auf der Grundlage dieser
Mitteilungen wird geschätzt, dass die Gesamterzeugung

der fünf betroffenen Mitgliedstaaten keine 5 000 t errei-
chen wird. Es empfiehlt sich, die nachstehend genannten
garantierten einzelstaatlichen Mengen festzusetzen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Naturfasern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG)
Nr. 1673/2000 vorgesehene Aufteilung in Form von garan-
tierten einzelstaatlichen Mengen wird für das Wirtschaftsjahr
2001/02 wie folgt festgesetzt:

— Dänemark: 102 t,
— Griechenland: 0 t,
— Irland: 0 t,
— Italien: 155 t,
— Luxemburg: 0 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Dezember 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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